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Rechtssatz

Das verfassungskonforme Ergebnis einer hinreichenden Berücksichtigung der Kinderlasten wird dadurch erreicht, dass

der Geldunterhaltsp:ichtige einerseits durch eine Kürzung seiner Unterhaltsp:icht (teilweise Anrechnung der

Transferleistungen) und andererseits durch die Gewährung des Unterhaltsabsetzbetrages insgesamt jene Entlastung

erfährt, die erforderlich ist, um die Steuermehrbelastung abzugelten, die im jeweiligen Fall durch die

Nichtabzugsfähigkeit der Hälfte des Unterhaltes entsteht. Aus den Erkenntnissen des Verfassungsgerichtshofes vom

27. Oktober 2001, B 1286/00, und vom 19. Juni 2002, G 7/02, ergibt sich, dass in Fällen getrennter Haushaltsführung

die aufgrund der Unterhaltszahlungen erforderliche steuerliche Entlastung im Wesentlichen nicht im Steuerrecht und

nicht im Zuge der Transferleistungen besorgt wird. Die den konkreten Verhältnissen gerecht werdende Zuordnung der

Transferleistungen ist daher im Fall getrennter Haushaltsführung der Eltern eine Frage der Bemessung des

Geldunterhaltes. Solcherart ergibt sich auch für den Beschwerdefall, dass sich die Verp:ichtung des Abgabep:ichtigen

zur Nachzahlung des Unterhaltes in einem Ausmaß verringert hat, welches betragsmäßig die erforderliche steuerliche

Entlastung sicherstellt. Ob der Abgabep:ichtige allenfalls darauf verzichtet hat, im Rahmen der Ausmessung des

nachzuzahlenden Betrages diese Verringerung der Unterhaltsp:icht geltend zu machen, ist vor dem Hintergrund des

ausschließlich auf zwangsläuEge Aufwendungen abstellenden Rechtsinstituts der außergewöhnlichen Belastungen

nach § 34 EStG nicht von Bedeutung. (Hier: Der Abgabep:ichtige bringt vor, erst im Jahr 2003 erfahren zu haben, dass

er Vater einer bereits 20-jährigen Tochter sei. Die daraus resultierenden Zahlungen des Jahres 2003 führten zu

außergewöhnlichen Belastungen. Er habe den Unterhalt nicht laufend zahlen können, sondern eine Nachzahlung

leisten müssen. Damit könne der Unterhaltsabsetzbetrag seine pauschalierende Wirkung iSd § 34 Abs. 7 Z 2 EStG nicht

erfüllen. Damit lägen die Voraussetzungen für die Anerkennung von außergewöhnlichen Belastungen vor.)
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